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Der Weg zum Hilfsmittel
Hilfsmittel für sehbehinderte Menschen 
Hilfsmittel für sehbehinderte Menschen sind meist sehr teuer, da sie keine Massenprodukte sind. In den meisten Fällen übernehmen so genannte Kostenträger die Finanzierung, wobei gewisse Formalitäten beachtet werden müsen. 

Wer trägt die Kosten?
Für Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens wie Telefone, Uhren, Haushaltsgeräte, Spiele oder Sportausrüstungen und deren sehbehindertengerechte Umrüstung werden grundsätzlich keine Kosten übernommen, während vergrößernde Sehhilfen in der Regel erstattet werden. Allerdings bewilligen die Kostenträger lediglich die Zahlung eines Festbetrages, der sich am preiswertesten Produkt am Markt orientiert. Krankenkassen verleihen häufig ein Gerät aus ihrem vorhandenen Bestand. Nicht immer erfüllen solche Geräte die individuellen Ansprüche des betroffenen Nutzers. Die Differenz zu einem teureren Hilfsmittel muss der sehbehinderte Mensch aber selbst tragen.
Die rechtliche Abgrenzung, welcher Kostenträger wann welches Hilfsmittel zahlt, ist sehr kompliziert und unter anderem auch davon abhängig, ob das Hilfsmittel im Privatbereich, für die Schul- und Berufsausbildung oder den Arbeitsbereich benötigt wird. Je nach Zuständigkeit kommen folgende Kostenträger in Frage, wobei in den meisten Fällen die Krankenversicherungen zuständig sind: 

· Krankenversicherungen 

· Sozialhilfeträger 

· Integrationsämter 

· Agentur für Arbeit 

· Berufsgenossenschaften 

· Rententräger 

Grundsätzlich stehen sehbehinderten Menschen die auf ihre speziellen Bedürfnisse angepassten vergrößernden Sehhilfen zu. Über die Notwendigkeit dieser Hilfsmittel entscheiden aber in jedem Einzelfall Augenarzt und Kostenträger. Bei auftretenden Problemen empfiehlt es sich, sich z. B. bei den Blinden- und Sehbehindertenvereinen über die gültige Rechtslage informieren zu lassen.

Ablauf der Versorgung mit vergrößernden Sehhilfen
Die Abfolge einer Versorgung mit vergrößernden Sehhilfen sieht in der Regel folgendermaßen aus:

1. Der behandelnde Augenarzt oder ein Augenoptiker stellt das Vorliegen einer schweren Sehbeeinträchtigung (max. 30 % der normalen Sehschärfe) und den Bedarf einer vergrößernden Sehhilfe fest. Der Augenarzt stellt dann eine Verordnung über die Sehhilfe aus, damit die gesetzliche Krankenversicherung bzw. ein anderer Kostenträger die Kosten für die vergrößernde Sehhilfe übernimmt. Werden die Hilfsmittel privat bezahlt, ist eine ärztliche Verordnung nicht erforderlich. 

2. Mit dieser Verordnung lässt sich der sehbehinderte Mensch bezüglich der Auswahl der vergrößernden Sehhilfen bei Augenoptikern, Blinden- und Sehbehindertenvereinen oder Hilfsmittelherstellern beraten. Meist erfolgen Verordnung und Beratung nicht nacheinander, sondern parallel: Erst nach Feststellung der Sehanforderungen und einer Beratung zu verschiedenen Arten von Sehhilfen kann der Augenarzt eine konkrete Verordnung über bestimmte vergrößernde Sehhilfen ausstellen. 

3. Der jeweilige Berater erstellt nach Abschluss der Beratung einen Kostenvoranschlag für das ausgewählte Hilfsmittel.

4. Dieser Kostenvoranschlag wird dem Kostenträger zur Genehmigung und Kostenübernahme eingereicht. Die Abwicklung mit dem Kostenträger übernimmt der Lieferant der vergrößernden Sehhilfe.

5. Nach erfolgter Zustimmung wird das Hilfsmittel ggf. speziell angefertigt und ausgeliefert. Einfache vergrößernde Sehhilfen wie Lupen können mit der augenärztlichen Verordnung meist direkt beim Augenoptikbetrieb oder anderen Hilfsmittelverkaufsstellen abgeholt werden. Lupenbrillen und Fernrohrlupenbrillen müssen bestellt und montiert werden, während Bildschirmlesegeräte normalerweise von den Hilfsmittelfirmen direkt nach Hause geliefert, dort montiert und aufgestellt werden.
6. Abschließend erfolgen eine Endanpassung und eine Einweisung in den Gebrauch des Hilfsmittels. 
Abweichungen dieses Regelablaufs kann es aufgrund regionaler Unterschiede oder aufgrund der individuellen Handhabung einzelner Augenärzte geben. 

Es kann sinnvoll sein, sich im Vorfeld bei dem zuständigen Kostenträger zu erkundigen, ob und für welches Hilfsmittel unter welchen Voraussetzungen die Kosten übernommen werden. Vorteilhaft ist es meist auch, wenn der Augenarzt nach erfolgter Beratung durch den Blinden- und Sehbehindertenverein und/oder den Augenoptiker in der Hilfsmittelverordnung möglichst genaue Angaben macht, z.B. das Produkt eines bestimmten Herstellers (Fabrikat, Typ) verordnet, da dies die spätere Abrechnung mit den Kostenträgern erleichtern kann.
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